
Information zur Datenverarbeitung

Information zur Datenverarbeitung
gem. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit Auskünften zur Führung von
Beistandschaften

Verantwortliche/r Bürgermeister der Stadt Geldern
Issumer Tor 36
47608 Geldern
02831/398-220
datenschutz@geldern.de

Datenschutzbeauftragte/r 02831/398-228
dsb@geldern.de

Zweck/e der
Datenverarbeitung

a) als Antragssteller/in, um den Antrag bearbeiten zu können
b) als Dritten um
- die Vaterschaft rechtlichen feststellen zu können.
- den Unterhaltsanspruch des Kindes geltend zu machen.

Wesentliche
Rechtsgrundlagen

· Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO i.V.m. mit den Vorschriften zur
Beistandschaft §§ 1712 ff BGB

· § 68 SGB VIII
· § 83 SGB X

Welche Daten werden
erhoben

· Familienname, Vornamen
· Anschrift
· Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit
· ggf. Art und Dauer des Bezugs von Sozialleistungen, Einkommen
· Angaben zu weiteren Kindern und Ehe- Lebenspartner/innen/n
· Bankverbindung

Quelle der Sozialdaten · dem Antragsteller/in
· dem anderen Elternteil
· der Einwohnermeldebehörde
· der Ausländerbehörde
· den Sozialversicherungsträgern
· Ihrem Arbeitgeber
· dem Jobcenter
· der zuständigen Auslandsvertretung
· den Justizbehörden
· der Polizei

Speicherung der Daten Die werden grundsätzlich zehn Jahre gespeichert. Die Aufbewahrungsfrist
beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem das Kind volljährig wird. Ausnahmen
gibt es insofern, als Unterhaltstitel 30 Jahre Gültigkeit haben; die darin
aufgenommenen Daten bleiben naturgemäß so lange auch greifbar.

Rechte der betroffenen
Person

Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) insbesondere folgende Rechte:

a. Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und
deren Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO).

b. Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder
unvollständig sein sollten (Artikel 16 DS-GVO).

c. Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten,
sofern eine der Voraussetzungen von Artikel 17 DS-GVO zutrifft.
Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht
ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 DS-GVO genannten
Ausnahmen nicht, wenn eine Löschung wegen der besonderen
Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand möglich ist. In diesen Fällen tritt an die Stelle einer
Löschung die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18
DSGVO.

d. Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Daten
unrechtmäßig verarbeitet wurden, die Daten zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen der
betroffenen Person benötigt werden oder bei einem Widerspruch
noch nicht feststeht, ob die Interessen der Meldebehörde
gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen (Artikel 18
Absatz 1 lit. b, c und d DS-GVO).
Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten,
besteht das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung für die
Dauer der Richtigkeitsprüfung.



Information zur Datenverarbeitung

Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der
Verarbeitung kein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die
Interessen der betroffenen Person überwiegt, und keine Rechtsvorschrift
zur Verarbeitung verpflichtet (Artikel 21 DS-GVO).

Zuständige Aufsichtsbehörde Beschwerderecht
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen
Daten rechtswidrig verarbeitet werden.

Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen
Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf

Hausanschrift
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 / 38424-0 Fax 0211 / 38424-10
Email poststelle@ldi.nrw.de
Internet www.ldi.nrw.de


